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Betrifft 

Dringlichkeitsantrag betreffend "Keine Schiefergas-Bohrungen im Weinviertel, so lange 
Beeinträchtigungen für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt nicht 
ausgeschlossen sind" 
 
      

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederösterreich vom 23. Februar 2012,  

Ltg.-1124/A-1/83-2012, ist die NÖ Landesregierung bei der Bundesregierung vorstellig 

geworden, um eine Anpassung des UVP-G 2000 zu erreichen, wonach die Schiefergas-

Gewinnung und deren Erprobung in Österreich jedenfalls UVP-pflichtig sein müssen. 

 

Am 02. August 2012 wurde nun mit BGBl. I Nr. 77/2012 eine Änderung des Umweltver-

träglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 kundgemacht. Mit dieser UVP-G Novelle 2012 wurde 

auch im Anhang 1 der Tatbestand der Z 28 ergänzt, sodass nun in Fällen, wo sogenann-

tes hydromechanisches Aufbrechen oder Fracking bei unkonventionellen Lagerstätten 

angewendet wird, unabhängig von Schwellenwerten oder Verfahrensmodalitäten eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. 

 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten. 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 12.09.2012 

zu Ltg.-1124/A-1/83-2012 

-Ausschuss 
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NÖ Landesregierung 
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